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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.04.2001

Norm

ZPO §27 Abs1

ZPO §85

ZPO §133 Abs3

Rechtssatz

Die Verletzung der Anwaltsp6icht durch die Parteien hat nicht die Nichtigkeit des Verfahrens zur Folge, sondern

bewirkt bei schriftlichen Prozesshandlungen deren Zurückstellung zur Verbesserung (bei fristgebundenen

Prozesshandlungen die Setzung einer Verbesserungsfrist: § 85 ZPO), bei Tagsatzung zufolge § 133 Abs 3 ZPO die

Säumnis der gegen die Anwaltspflicht verstoßenden Partei.
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